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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Naturschutzbeirats vom 30.08.2022 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 8.1.  Anlage eines Teiches an der Lohestraße im Landschaftsschutzgebiet 
1.2.2.24 "Emst/westlich der A 45" 
0757/2022 
Entscheidung 
ungeändert beschlossen 

 

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses: 
 
In der Sitzung des Naturschutzbeirats am 31.05.2022, Drucksachennummer 0527/2077, 
ist der Antrag auf Errichtung eines Schwimmteiches auf diesem Grundstück abgelehnt 
worden. Der neue Antrag beinhaltet jetzt nur die Anlage eines Teiches und die Renatu-
rierung des vorhandenen Bestandsteiches. 
 
Herr Wehrle als betreuender Landschaftsarchitekt stellt das Projekt vor. Der neu überar-
beitete Plan beinhaltet keine baulichen Anlagen, die Baulichkeit des Teiches und seine 
Position haben sich geändert. Das Grundstück wird nach der in der Vergangenheit bereits 
getätigten Entfernung der von Borkenkäfern geschädigten Fichten durch Anpflanzung 
von Gehölzen und die Anlagen von extensiven Wiesenflächen aufgewertet. Die Bilanzie-
rung der Maßnahme ergab bereits bei der ersten Planung einen kleinen Überschuss, der 
sich durch die nun geänderte Planung wesentlich erhöhen werde. Herr Wehrle beschreibt 
die Eigentümerin als sehr engagiert und naturverbunden. 
 
Auf Anfrage von Frau Tommack erklärt Herr Wehrle die Liste der anzupflanzenden 
Gehölzarten. Herr Gockel erläutert die Hintergründe der Aufnahme dieses Vorganges in 
die Sitzung des Naturschutzbeirats. Nach der Ablehnung des ersten Vorhabens in der 
Sitzung im Mai war es ihm ein Anliegen, den Naturschutzbeirat zu beteiligen und das 
geänderte Vorhaben transparent vorzustellen. Die Naturschutzbehörde befürworte die 
Anlage des Teiches als Aufwertung des Geländes und Schaffung neuer Lebensräume 
für Amphibien.  
 
Herr Rubelt dankt Herrn Wehrle für seine Ausführung. 
 

Beschluss: 
 
Der Naturschutzbeirat befürwortet die von der unteren Naturschutzbehörde beabsichtig-
ten Erteilung einer naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung gemäß § 23 
LNatSchG NRW für die Anlage eines 400 qm großen Teiches auf einem Privatgrundstück 
an der Lohestraße.   
 

Abstimmungsergebnis: 
 
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 8 
Dagegen: 0 
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Enthaltungen: 0 
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